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17. betont die zentrale Rolle des Nothilfekoordinators
bei der interinstitutionellen Koordinierung des Schutzes und
der Hilfe für Binnenvertriebene, begrüßt die Initiativen, die
weiterhin ergriffen werden, um bessere Schutz-, Hilfe- und
Entwicklungsstrategien zugunsten von Binnenvertriebenen
und eine bessere Koordinierung der sie betreffenden Aktivitä-
ten zu gewährleisten, und betont, dass die Kapazitäten der Or-
ganisationen der Vereinten Nationen und anderer maßgebli-
cher Akteure gestärkt werden müssen, damit sie sich den im-
mensen humanitären Problemen stellen können, die mit der
Binnenvertreibung einhergehen;

18. legt allen in Betracht kommenden Organisationen
der Vereinten Nationen und den auf dem Gebiet der humani-
tären Hilfe, der Menschenrechte und der Entwicklung tätigen
Organisationen nahe, ihre Zusammenarbeit und Koordinie-
rung über den Ständigen interinstitutionellen Ausschuss und
die Landesteams der Vereinten Nationen in Ländern, in denen
Situationen der Binnenvertreibung bestehen, zu verstärken
und dem Beauftragten des Generalsekretärs jede erdenkliche
Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen, und ersucht
den Beauftragten, sich weiter an der Tätigkeit des Ständigen
interinstitutionellen Ausschusses und seiner Nebenorgane zu
beteiligen;

19. stellt mit Anerkennung fest, dass der Frage der Bin-
nenvertriebenen in dem Prozess der konsolidierten Beitrags-
appelle verstärkte Aufmerksamkeit gilt, und ermutigt zu wei-
teren diesbezüglichen Anstrengungen;

20. nimmt außerdem mit Anerkennung Kenntnis von
der immer wichtigeren Rolle, die den nationalen Menschen-
rechtsinstitutionen bei der Gewährung von Hilfe für Binnen-
vertriebene und bei der Förderung und dem Schutz ihrer Men-
schenrechte zukommt;

21. ist sich bewusst, wie wichtig die globale Daten-
bank über Binnenvertriebene ist, für die sich der Beauftragte
des Generalsekretärs eingesetzt hat, und legt den Mitgliedern
des Ständigen interinstitutionellen Ausschusses und den Re-
gierungen nahe, bei diesem Vorhaben weiter zusammenzuar-
beiten und es unter anderem durch die Bereitstellung von Fi-
nanzmitteln und einschlägigen Daten über Situationen der
Binnenvertreibung zu unterstützen;

22. begrüßt die Initiativen der Regionalorganisatio-
nen, wie beispielsweise der Afrikanischen Union, der Interna-
tionalen Konferenz über die Region der Großen Seen, der Or-
ganisation der amerikanischen Staaten und des Europarats,
die auf die Schutz-, Hilfe- und Entwicklungsbedürfnisse von
Binnenvertriebenen eingehen und nach dauerhaften Lösun-
gen für sie suchen, und ermutigt die Regionalorganisationen,
ihre Aktivitäten und ihre Zusammenarbeit mit dem Beauf-
tragten des Generalsekretärs zu verstärken;

23. ersucht den Generalsekretär, seinem Beauftragten
im Rahmen der vorhandenen Ressourcen jede erforderliche
Hilfe zukommen zu lassen, damit er sein Mandat wirksam
wahrnehmen kann, und legt dem Amt des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen für Menschenrechte nahe, in enger
Zusammenarbeit mit dem Nothilfekoordinator, dem Sekreta-
riats-Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenhei-

ten und dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen und allen sonstigen zuständigen Stellen und
Einrichtungen der Vereinten Nationen den Beauftragten auch
weiterhin zu unterstützen;

24. legt dem Beauftragten des Generalsekretärs nahe,
sich auch weiterhin um Beiträge der Staaten, der zuständigen
Organisationen und Institutionen zu bemühen, um seine Ar-
beit auf eine stabilere Grundlage zu stellen;

25. ersucht den Beauftragten des Generalsekretärs, für
die Generalversammlung auf ihrer fünfundsechzigsten und
sechsundsechzigsten Tagung einen Bericht über die Durch-
führung dieser Resolution zu erstellen;

26. beschließt, ihre Behandlung der Frage des Schut-
zes und der Hilfe für Binnenvertriebene auf ihrer sechsund-
sechzigsten Tagung fortzusetzen.

RESOLUTION 64/163

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
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18. Dezember 2007 und die Resolution 7/8 des Menschen-
rechtsrats vom 27. März 2008372,

mit tiefer Besorgnis davon Kenntnis nehmend, dass in
vielen Ländern Personen und Organisationen, die sich für die
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und Organen der Gesellschaft, die allgemein anerkannten
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu
schützen375, einzutreten und sie in vollem Umfang zu verwirk-
lichen, namentlich indem sie gegebenenfalls konkrete Maß-
nahmen zu diesem Zweck ergreifen;

2. begrüßt die Berichte der Sonderberichterstatterin
des Menschenrechtsrats über die Lage von Menschenrechts-
verteidigern376 und ihren Beitrag zur wirksamen Förderung
der Erklärung und zur Verbesserung des Schutzes von Men-
schenrechtsverteidigern überall auf der Welt;

3. verurteilt alle Menschenrechtsverletzungen an
Personen, die sich für die Förderung und Verteidigung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten überall auf der Welt
einsetzen, und fordert die Staaten nachdrücklich auf, alle ge-
eigneten, mit der Erklärung und allen weiteren einschlägigen
Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte im Einklang
stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um derartige Menschen-
rechtsverletzungen zu verhüten und zu beseitigen;

4. fordert alle Staaten auf






